
Landkreis Osterholz 
Wahlbekanntmachung Nr. 3 für den Wahlkreis 34 (Osterholz-Verden) 
zur Wahl des 20. Deutschen Bundestages am 26. September 2021  
Wahlbekanntmachung Nr. 1 wird aufgrund der am 10.06.2021 in Kraft getretenen 26. Änderung des 
Bundeswahlgesetzes (BWG) wie folgt geändert: 

Kreiswahlvorschläge der in § 18 Abs. 2 BWG genannten Parteien müssen außerdem von 
mindestens 50 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 
Kreiswahlvorschläge, die nicht von Parteien eingereicht werden, müssen ebenfalls von mindestens 
50 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Das 
Erfordernis von 50 Unterschriften gilt nicht für Kreiswahlvorschläge von Parteien nationaler 
Minderheiten. Die Wahlberechtigung der Unterzeichnerinnen oder Unterzeichner muss im Zeitpunkt 
der Unterzeichnung gegeben sein (§ 20 Abs. 2 Satz 2 BWG) und ist bei Einreichung des 
Kreiswahlvorschlages nachzuweisen.  
Gemäß § 34 Abs. 5 BWO sind den Kreiswahlvorschlägen folgende Unterlagen beizufügen: 
- die Erklärung der vorgeschlagenen Bewerberin oder des vorgeschlagenen Bewerbers, dass sie 

oder er ihrer / seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine Zustimmung 
zur Benennung als Bewerber gegeben hat (Anlage 15 BWO), 

- eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde, dass die vorgeschlagene Bewerberin 
oder der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist (Anlage 16 BWO), 

- bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien  
o eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlussfassung der Mitglieder- oder 

Vertreterversammlung, in der die Bewerberin oder der Bewerber aufgestellt worden ist, im 
Falle eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWG auch eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die wiederholte Abstimmung, mit der nach § 21 Abs. 6 Satz 2 BWG vorgeschriebenen 
Versicherung an Eides statt (Anlage 17 und 18 BWO), 

o eine Versicherung an Eides statt der vorgeschlagenen Bewerberin oder des 
vorgeschlagenen Bewerbers gegenüber der Kreiswahlleiterin, dass sie / er nicht Mitglied 
einer anderen als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei ist (Anlage 15 BWO), 

- die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts 
der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner (Anlage 14 BWO), sofern der Kreiswahlvorschlag 
von mindestens 50 Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein muss. 

Hinsichtlich des Inhalts und der Form der Kreiswahlvorschläge weise ich im Übrigen auf die §§ 20 ff. 
BWG und § 34 BWO hin. Die für die Einreichung der Kreiswahlvorschläge erforderlichen Vordrucke 
sind bei mir erhältlich. 

Osterholz-Scharmbeck, den 11.06.2021 
Die Kreiswahlleiterin des Wahlkreis 34 

Schumacher 


